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Sie fragen - wir antworten

Frage: Darf man auf einem landw.
Anhänger, der schmäler als 2,50 m ist,
Klafterholz bis zu einer Breite von 2,50 m

laden? H. K. in R.

Antwort: Ja.
Nach Art. 48, Abs. 3, der Verordnung

über Bau und Ausrüstung der Strassen-
fahrzeuge sowie Artikel 64, Abs. 2, der
Verordnung über die Strassenverkehrsregeln
des Schweiz. Strassenverkehrsgesetzes,
dürfen landw. Motorfahrzeuge und Anhänger

mit einer Gesamtbreite von 2,50 m
auf öffentlichen Strassen verkehren. Ist der
Anhänger schmäler als 2,50 m, darf trotzdem

auch mit fester Ladung (Holz,
Hartballen, provisorische Aufbauten usw.) die

erlaubte Gesamtbreite ausgenutzt werden.
Bei loser Ladung (offenes Heu, Stroh und

ähnliches) darf auf Fahrten zwischen Hof
und Feld und umgekehrt die Ladebreite
3,50 m betragen.

Zusatzgeräte (Aufsattel- oder
Anhängemaschinen), die breiter als 2,50 m,
aber nicht breiter als 3 m sind (Ausnahme:
Mähdrescher 3,50 m), dürfen nur mit einer
Sonderbewilligung, die bei der kantonalen
Motorfahrzeugkontrolle bezogen werden
kann, in Betrieb genommen werden.
Beachten Sie dabei, dass diese Bewilligung
jährlich erneuert werden muss, und dass
den auf der letzten Seite der Bewilligung
aufgeführten Auflagen, Folge geleistet wird.
Eine Missachtung dieser Bewilligungspflicht

für Ausnahmefahrzeuge kann Sie in

einem Schadenfall (Unfall, Polizeikontrolle)
teuer zu stehen kommen. Bü.

Quälen Sie Ablade-Probleme?

Lassen Sie uns diese für Sie absolut
einwandfrei lösen.

Seit 1947
fabrizieren wir Heu- u. Garbengebläse.
Unsere 17 Modelle entsprechen in
allen Teilen den Anforderungen der
Landwirtschaft.

Grossen Erfolg haben die neuesten
Ansauggebläse AS 30 und AS 35.

Antrieb: Elektromotor, Benzinmotor,
Zapfwelle.

Preis ab Fr. 690.—.

Verlangen Sie Prospekte.

ZiimsteinAG 4528 zuchwil so
Maschinenfabrik Telefon (065) 5 30 62

Senden Sie mir Gebläseprospekt Nr. 22.
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